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1 Vorwort 

Die gymnasiale Oberstufe, auch Profiloberstufe genannt, umfasst die Jahrgänge 11 bis 13 
des Gymnasiums und führt im Regelfall zum Abitur am Ende des Jahrgangs 13. 
Während ein Schüler1 in den Jahrgängen 5 bis 10 des Gymnasiums kaum Wahlmöglichkei-
ten hinsichtlich seiner Unterrichtsfächer hat, ändert sich das in der Oberstufe. Im Rahmen 
der gesetzlichen Möglichkeiten kann er Fächer an- bzw. abwählen und so gezielt beein-
flussen, wo er Schwerpunkte setzen und ein eigenes Profil bilden möchte. 
 
Die Schule lässt Schüler und Eltern in diesem Entscheidungs- und Profilbildungsprozess 
nicht allein. Beginnend mit dem 2. Halbjahr der 10, finden nach Bedarf Informationsveran-
staltungen zur Oberstufe statt, die sich als Abendveranstaltungen an Eltern und Schüler 
wenden bzw. während der Schulzeit die Schüler informieren. 
 
Darüber hinaus stehen der Schulleiter und die Koordinatoren nach Absprache für Einzelbe-
ratungen zur Verfügung. 
 
Das hier vorliegende Informationsheft zur Oberstufe begleitet Schüler und Eltern über drei 
Jahre bis hin zum Abitur und gibt einen Überblick zu Zugangsvoraussetzungen, Fächer-
wahl und Abiturqualifikation etc. 
 
Das Heft wird als PDF-Version auf der Homepage des AMG veröffentlicht. Die PDF-Version 
wird stets aktuell gehalten. 
 
 
Thomas Hülsmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Das Wort Schüler wird in diesem Informationsheft geschlechtsneutral benutzt und steht für Schülerinnen und Schüler. 
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2 Die gymnasiale Profiloberstufe 

2.1 Ziele und Abschlüsse 

In der Oberstufe erwerben die Schüler eine breite und vertiefte Allgemeinbildung. Sie er-
halten wichtige inhaltliche und methodische Voraussetzungen, einerseits um ein Studium 
aufnehmen zu können, andererseits um ihren Bildungsweg auch berufsbezogen fortsetzen 
zu können. 
Den normalen Abschluss des Ausbildungsganges stellt die allgemeine Hochschulreife (Ab-
itur) dar. Alternativ kann frühestens am Ende des Jahrgangs 12 auch der schulische Teil 
der Fachhochschulreife erworben werden. 

2.2 Zuordnung der Jahrgänge 

Mit der Rückkehr zum G9-System seit dem Schuljahr 2018/19 umfasst die gymnasiale 
Oberstufe die Jahrgänge wieder die Jahrgänge 11 bis 13. Innerhalb dieser drei Jahrgänge 
findet eine Zweiteilung statt.  
Jahrgang 11    = Einführungsphase  (kurz: E-Phase) 
Jahrgänge 12 und 13  = Qualifikationsphase  (kurz: Q-Phase).  
 
Am Ende der 13 legt ein Schüler im Regelfall sein Abitur ab. 

2.3 Verweildauer in der Oberstufe 

Der Besuch der Oberstufe umfasst im Normalfall drei Jahre (11,12 und 13). In folgenden 
Fällen ändert sich die Verweildauer: 

a) Verkürzung auf zwei Schuljahre, wenn die E-Phase übersprungen wird. 
b) Verlängerung auf vier Schuljahre, wenn entweder die E-Phase oder ein Schuljahr 

der Q-Phase wiederholt wird. 
c) Verlängerung auf vier Schuljahre, wenn nach nicht bestandener Abiturprüfung die 

13 wiederholt wird. 
d) Verlängerung auf fünf Jahre, wenn Fall b und Fall c zusammentreffen.  
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3 Die Einführungsphase 

3.1 Aufnahme in die Einführungsphase 

Ein Schüler ist zum Besuch der Einführungsphase berechtigt, wenn er 
• am Gymnasium am Ende der Klasse 10 in die E-Phase versetzt ist oder: 
• an einer anderen Schulform den erweiterten Sekundarabschluss I erworben hat 

• in einem anderen Bundesland oder im Ausland einen gleichwertigen Abschluss er-
worben hat. Über die Gleichwertigkeit entscheidet die Landesschulbehörde. 

Bei Eintritt in die E-Phase darf ein Schüler höchstens 20 Jahre alt sein. 
Die Zugangsberechtigung muss durch einen entsprechenden Vermerk auf dem Zeugnis 
nachgewiesen werden. 

3.2 Fächer und Unterrichtsorganisation in der E-phase 

Der Unterricht in der E-Phase gliedert sich in Pflicht, Wahlpflicht- und Wahlunterricht. 
Wahlpflichtunterricht heißt, dass der Schüler hier zwischen zwei oder mehreren Fächern 
wählen kann und diese Wahl auch treffen muss. Im Wahlbereich ist die Teilnahme freiwil-
lig. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Unterrichtsverpflichtung: 
 

Bereich Fächer Wochenstunden je 

Fach 

Summe 

1 Pflicht- 

   unterricht 

 

DE, EN, MA,  

2.FS (LA o. FR) 

Je 3 12 

BI, CH, PH Je 2 6 

PO 3 3 

GE 2 2 

EK 1 1 

SP 2 2 

2 Wahlpflicht- 

  unterricht 

DS oder KU oder MU 2 2 

RE oder WuN 2 2 

Summe Pflicht und Wahlpflichtunterricht:  30 

3 Wahl- 

  unterricht 

  (optional) 

3.FS (LA o. FR)  

oder: Informatik 

4 

2 

4 

2 

Sporttheorie 2 2 

Maximal mögliche Unterrichtsstundenzahl: 36 

Am AMG wird der Pflichtunterricht im Klassenverband erteilt. Eine Ausnahme bildet u.U. 
die 2. Fremdsprache Latein oder Französisch. Je nach Anzahl der Schüler im jeweiligen 
Fach findet hier sowohl Klassenunterricht in reinen Latein- bzw. Französischklassen statt, 
aber auch Kursunterricht, in dem die Latein- bzw. Französischschüler aus zwei oder mehr 
Klassen zusammengefasst werden. 

Der Wahlpflicht- und der Wahlunterricht finden klassenübergreifend in Kursen statt. 

3.3 Klassenbildung 

Zu Beginn der Einführungsphase werden neue Klassen gebildet. Das geschieht in erster 
Linie aus organisatorischen Gründen, weil Schüler die Schule verlassen bzw. vom LSG oder 
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anderen Schulformen neu dazukommen. So ist Chancengleichheit gewahrt und niemand 
hat einen Startvorteil, weil er seinen Unterricht in bereits bekannten Strukturen aufnimmt. 
Das AMG geht bei der Neubildung der Klassen mit großer Sorgfalt und in enger Absprache 
mit den Klassenlehrern bzw. verantwortlichen Lehrern des LSG vor.  

3.4 Bewertung mit dem Punktesystem 

Im G9-System werden die Leistungen in der E-Phase mit Notenpunkten, nicht mehr mit 
den aus der Sek I bekannten Schulnoten bewertet. Die Zuordnung erfolgt nach folgendem 
Schema: 

 

Grundsätzlich sind klassische Schulnoten bzw. Notenpunktsystem nur unterschiedliche Be-
zeichnungen für dieselbe Sache. Hinsichtlich der Versetzung ist nur zu beachten, dass 04P 
anders als die Schulnote 4 – eine Minderleistung darstellen und somit bei der Versetzung 
als nicht ausreichende Leistung zählen „quasi wie eine 5“. 
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3.5 Wahlmöglichkeiten für die E-phase 

Für die E-Phase bieten sich dem Schüler Wahlmöglichkeiten im Bereich der Wahlpflicht- 
und Wahlfächer. Grundsätzlich gilt eine Wahl für ein ganzes Schuljahr, es gibt aber Wech-
selmöglichkeiten zum Halbjahr. Die Tabelle gibt einen Überblick. 
 

Wahlpflichtbereich Wahl Anmerkungen 

• Darstellendes Spiel 
• Kunst 

• Musik 

1 aus 3 
•  2 Wochenstunden 
•  Wechselmöglichkeit zum Halbjahr 

•  Versetzungsrelevant 

• Religion (kath/ev) 
• Werte u. Normen 1 aus 2 

•  2 Wochenstunden 
•  Wechselmöglichkeit zum Halbjahr 
•  Versetzungsrelevant 

Wahlbereich   

• Französisch 

• Latein 
• Informatik 1 aus 3 

•  Franz. u. Lat. 4 Wochenstunden 

•  Informatik 2 Wochenstunden 
•  Abwahlmöglichkeit zum Halbjahr 
•  Anwahl freiwillig 
•  Nicht versetzungsrelevant 

• Sporttheorie  •  2 Wochenstunden 
•  Unterricht nur im 2. Halbjahr 
•  nicht versetzungsrelevant 
•  Voraussetzung für Schüler, die Sport   
 als P5 wählen wollen 

Achtung:  
• Im Wahlpflicht- und Wahlbereich ist zu beachten, dass ein Fach nur P-Fach sein 

kann, wenn es mindestens ein halbes Jahr, im Falle einer Fremdsprache ein ganzes 
Jahr belegt wurde. 

• Ein Ergänzungsfach muss in der E-Phase nicht notwendigerweise belegt gewesen 
sein. Im musisch-künstlerischen Profil z.B. kann ein Schüler das für 2 Hj. notwendi-
ge Ergänzungsfach DS, KU oder MU in der Q-Phase belegen, ohne in der E-Phase 
daran teilgenommen zu haben.  

3.6 Anmeldung für die E-Phase 

Schüler, die das AMG nicht bereits in der Sek I besucht haben, müssen sich anmelden. Zur 
Anmeldung müssen folgende Unterlagen vorliegen bzw. später nachgereicht werden:  

• Anmeldebogen  

• ggf. Notfallbogen  
• Geburtsurkunde (nicht beglaubigt) 
• Kopie des Abschlusszeugnisses 10 (Vorlage spätestens am 1. Schultag, beglaubigt) 
• Kopie des Halbjahreszeugnisses 10.1 (bei der Anmeldung, wenn das Abschluss-

zeugnis noch nicht vorliegt, nicht beglaubigt) 

3.7 Wahlen für die E-Phase – Durchführung und Organisation 

Am Anfang des Kalenderjahres (Januar/Februar) finden am LSG in Ramsloh und am AMG 
Informationsabende statt, auf denen Schüler und Eltern umfassend über die Profiloberstu-
fe insgesamt und die E-Phase insbesondere informiert werden. 
Die eigentliche Wahl erfolgt über einen Wahlbogen, der sich im Anhang befindet. Weitere 
Details finden sich dort. 
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3.8 Versetzung am Ende der Einführungsphase 

3.8.1 Versetzungsrelevante Fächer 
• Versetzungsrelevant sind alle Pflicht- und Wahlpflichtfächer entsprechend der obi-

gen Tabelle. 
• Wahlfächer (3. Fremdsprache, Informatik und Sporttheorie) sind nicht versetzungs-

relevant. 
• In der E-Phase erhält der Schüler ein Ganzjahreszeugnis, d.h. die Leistungen auf 

dem Halbjahreszeugnis stellen lediglich einen Zwischenbericht dar und sind daher 
für die Versetzung nicht entscheidend. 

• Da die E-phase im G9-System eindeutig der Oberstufe zugeordnet ist, weist das 
Zeugnis keine Fehltage und keine Noten für Arbeits- und Sozialverhalten aus. 

• Wenn ein Schüler im Wahlpflichtbereich (DS-KU-MU; RE-WN) zum Halbjahr ein 
Fach wechselt, sind beide Noten versetzungsrelevant, d.h. ein Unterkurs (00-04P) 
z.B. im 1. Halbjahr in DS bleibt versetzungsrelevant bestehen, wenn der Schüler im 
2. Halbjahr zu Kunst wechselt. 

 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Versetzungsbedingungen: 

Regelversetzung a) in allen Fächern des Pflichtbereichs mindestens 
05P 
 

b) in höchstens einem Fach des Pflichtbereichs 
01,02,03 oder 04P 

Möglichkeit der Versetzung 
durch Anwendung von Aus-
gleichsregeln  

• Konferenzentscheidung  im 
Einzelfall 

• Kann eine erfolgreiche Mit-
arbeit in der Q-Phase erwar-
tet werden? 

 
 
 

 

a) in 2 Pflichtfächern 01,02,03 oder 04P  
• für jedes dieser Fächer ein Ausgleichsfach mit 

mindestens 06P in der Weise, dass jeweils im 
Durchschnitt des Fachs und des Ausgleichs-
fachs mindestens 05 Punkte erreicht werden,  

  Beispiel:  
         Minderleistung: Englisch   03P           
        + Ausgleichsfach Mathe    07P            
                                            10P :  2  = 
05P 

b) in einem Pflichtfach 00P 
• ein Ausgleichsfach mit mind. 10P 

oder:  
• zwei Ausgleichsfächer mit mind. 08P.   

• Gravierendere Minderleistungen (z.B. 00P + 02P;  dreimal 04P) können nicht aus-
geglichen werden. 

• Ein Ausgleichsfach darf höchstens mit einer Stunde weniger als das Mangelfach un-
terrichtet worden sein. 

• Die Fächer Deutsch, Englisch, 2. Fremdsprache und Mathematik können nur unter-
einander ausgeglichen werden. 

• Wenn ein Schüler im Wahlpflichtbereich (DS-KU-MU; RE-WN) zum Halbjahr ein Fach 
wechselt, sind beide Noten versetzungsrelevant. 

• Das Wahlfach Informatik kann Ausgleichsfach für eine Naturwissenschaft sein. 
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3.9 Auslandsschulbesuch während der E-Phase 

Ein Auslandsschuljahr bietet die Möglichkeit, Sprachkenntnisse zu erweitern bzw. neu zu 
erwerben. Zudem stellt es eine den Horizont erweiternde, persönliche Bereicherung dar. 
Deshalb steht das AMG einem Auslandsschuljahr grundsätzlich positiv gegenüber und un-
terstützt Schüler und ihre Eltern bei diesem Anliegen. Im G9 System (= Abitur nach 13 
Jahren)  bietet sich die Einführungsphase (kurz: E-Phase) (Jg. 11) für ein Auslandsschul-
jahr an. Dieses Merkblatt gibt Informationen über die verschieden Möglichkeiten und da-
mit ggf. verbundenen Bedingungen.  

3.9.1 Allgemeine Hinweise: 
• Ein Auslandsschulbesuch sollte nur dann angetreten werden, wenn zu erwarten ist, 

dass die Schülerin oder der Schüler nach Rückkehr am Unterricht mit Erfolg teilneh-
men kann. 

• Die hier gegebenen Informationen ersetzen nicht die Einzelfallberatung. Ein Aus-
landsschuljahr kann nicht ohne Rücksprache und persönliche Beratung durch den 
Oberstufenkoordinator erfolgen. 

• Es wird erwartet, dass die Schüler versäumten Unterrichtsstoff selbstständig nachar-
beiten.  

• Ein Auslandschulbesuch bedarf der Zustimmung des Schulleiters. Ein Antragsformular 
findet sich im Anhang. 

3.9.2 Die verschiedenen Möglichkeiten 

Möglichkeit 1: Auslandsaufenthalt im 1. Halbjahr der Einführungsphase (11.1) 
 
• Anrechnung der Auslandschulzeit auf die Zeit in der E-Phase 
• Schulbesuch der ausländischen Schule im Sinne der Schulpflicht und nach Maßgabe 

der Auslandsschule 
• Keine Auflagen und Nachweispflicht hinsichtlich der Fachwahl und der zu erbringen-

den Leistungen 
• Nach Rückkehr „normale“ Teilnahme am Unterricht des 2. Halbjahres (11.2) am AMG 
• Notwendigkeit der Versetzung in die Q-Phase am Ende des Jahrgangs 11 
• Selbstständige Aufarbeitung des in der 11.1 verpassten Stoffes 

• Abitur nach 13 Jahren 
 

Möglichkeit 2: Auslandsaufenthalt im 2. Halbjahr der 11 bzw. im ganzen  
    Schuljahr (11.1 und 11.2) 
  
• Anrechnung der Auslandschulzeit auf die Zeit in der E-Phase unter bestimmten Be-

dingungen: 
o Erfolgreiche Teilnahme am Auslandsunterricht in folgenden Fächern:  

 Zwei Fremdsprachen 
 Mathematik 
 Ein Naturwissenschaft (Chemie, Physik, Bio) oder Informatik 
 Eine Gesellschaftswissenschaft (Geschichte, Politik, Erdkunde, Religi-

on, WN) 
o Einzelfallberatung, um zu prüfen, ob das Kurs-und Fremdsprachenangebot 

der gastgebenden Auslandsschule den Anforderungen genügt. (Aspekt der 
Gleichwertigkeit) 

o Nachweis der erbrachten Leistungen durch Zeugnis, Zertifikat etc. 
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o Bei ordnungsgemäßem Nachweis der zu erbringenden Leistungen Versetzung 
in die Qualifikationsphase. Die Versetzung basiert auf den Leistungen im 
Ausland. 

• Abitur nach 13 Jahren, da die E-Phase quasi durch das Auslands(halb)jahr er-
setzt wird 

 
Möglichkeit 3: Überspringen der Einführungsphase 

• Überspringen des Jahrgangs 11 bei einem Notenschnitt von 2,00 oder besser: 
Diese Entscheidung trifft die Klassenkonferenz am Ende des Jg. 10. Wenn ein Über-
springen des Jgs. 11 für ein Auslandsschuljahr angestrebt wird, sollten Klassenleh-
rer und Oberstufenkoordinator frühzeitig informiert werden. 

• Schulbesuch der ausländischen Schule im Sinne der Schulpflicht und nach Maßgabe 
der Auslandsschule 

• Keine Auflagen und Nachweispflicht hinsichtlich der Fachwahl und der zu erbrin-
genden Leistungen im Ausland 

• Nach Rückkehr Teilnahme an der Qualifikationsphase (Jg.12) 
• Abitur nach 13 Jahren 

 
Möglichkeit 4: Auslandsaufenthalt mit einem Zusatzschuljahr 

• Schulbesuch der ausländischen Schule im Sinne der Schulpflicht und nach Maßgabe 
der Auslandsschule nach der 10 während des Jahrgangs 11 

• Keine Auflagen und Nachweispflicht hinsichtlich der Fachwahl und der zu erbrin-
genden Leistungen 

• Nach Rückkehr „normaler“ Besuch des Jgs. 11 
• Am Ende der 11 Versetzung in die Qualifikationsphase 
• Verlängerung der Schulzeit um 1 Jahr:  Abitur nach 14 Jahren 
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4 Die Wahlen zur Qualifikationsphase 

Mit der Versetzung am Ende der Einführungsphase (Jg.11) erwirbt der Schüler die Berech-
tigung am Unterricht der Qualifikationsphase (Jg. 12 u. 13) teilzunehmen. Diese beiden 
Jahrgänge sind unter zwei Gesichtspunkten für die Erlangung des Abiturs entscheidend: 

• Die während der Q-Phase vermittelten Inhalte werden in den Abiturprüfungen 
überprüft. 

• Die in dieser Zeit erbrachten Leistungen machen 2/3 der Gesamtqualifikation für 
das Abitur, den sogenannten Block I aus. 

4.1 Der Aufbau der Q-Phase 

Die Q-Phase ist unterteilt in zwei Schuljahre (Q1 = Jg. 12; Q2 = Jg. 13), jeweils bestehend 
aus 2 Halbjahren, die auch Semester genannt werden. Insgesamt umfasst die Q-Phase 
also 4 Semester. Das 4. Semester ist gegenüber den anderen verkürzt, denn es endet be-
reits im März/April des Schuljahres. 
Es ist wichtig von nun an in der Kategorie Semester zu denken, denn in der Q-Phase wer-
den die Leistungen eines Semesters jeweils separat benotet. Eine Ganzjahresnote, bei der 
die Leistungen des 1. Halbjahres in die Note am Ende des Schuljahres mit einfließen, gibt 
es in der Q-Phase nicht mehr.  
Ebenso entfällt eine Versetzung von der 12 in die 13. 

4.2 Fächer und Aufgabenfelder 

Der Fächerkanon in der Q-Phase umfasst grundsätzlich dieselben Fächer wie in der E-
Phase. Wichtig für die Wahlen, die ein Schüler vornehmen muss, ist jedoch die Zuordnung 
der einzelnen Fächer zu sogenannten Aufgabenfeldern (AF) Die folgende Tabelle zeigt die 
Fächer der Q-Phase und ihre Zuordnung zu einem Aufgabenfeld: 

Aufgabenfeld A 
(sprachl.-künstl. AF) 

Aufgabenfeld B 
(gesellschaftswissen. AF) 

Aufgabenfeld C 
(math.-naturwissen. AF) 

Deutsch (DE) 
Englisch (EN) 
Französisch (FR) 
Latein (LA) 

Geschichte (GE) 
Politik-Wirtschaft (PO) 
Erdkunde (EK) 
Religion ev./kath. (RE/RK) 
Werte und Normen (WN) 
 

Mathe (MA) 

Biologie (BI) 
Chemie (CH) 
Physik (PH) 

Darstellendendes Spiel (DS) 
Kunst (KU) 
Musik (MU) 

Informatik (IF) 
(Informatik ist keine Naturwissen-
schaft!) 

Fächer ohne  Aufgabenfeldzuordnung: Seminarfach, Sport 
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Fach Aufgabenfeld Verwendungsmöglichkeiten am AMG 

P1 P2 P3 P4 P5 ERG 

Deutsch 

A 

--- x x x x x 

Englisch x x x x x x 

Französisch x x x x x x 

Latein x x x x x x 

Darstellendes Spiel --- --- --- --- x x 

Kunst x --- x --- --- x 

Musik x --- x --- --- x 

Erdkunde 

B 

--- --- x x x --- 

Geschichte x --- x x x x 

Politik-Wirtschaft --- --- x x x x 

Religion (kath/ev) --- --- --- x x x 

Werte u.Normen --- --- --- --- x x 

Mathematik 

C 

--- x x x x x 

Biologie x x x x x x 

Chemie x x x x x x 

Physik x x x x x x 

Informatik --- --- --- x x x 

Sport keine Zuordnung --- --- --- --- x x 

Seminarfach keine Zuordnung --- --- --- --- --- x 

 

Die fettgedruckten Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathe, die in 
der Sek I die Hauptfächer darstellen, werden in der Q-Phase Kernfächer genannt. Auch 
neubegonnene Fremdsprachen (Französisch_Neu, Latein_Neu) gelten als Kernfach.  
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4.3 Die Wahl einer persönlichen Fächerkombination für die Q-Phase 

Bei den Wahlen zur Q-Phase hat ein Schüler – anders als in der E-Phase – großen Einfluss 
auf seine Fächerkombination. Das geschieht auf zwei Wegen. Er kann – in geringem Um-
fang – einerseits Fächer ganz abwählen (z.B. die zweite Fremdsprache), andererseits ge-
zielt Schwerpunkte setzen bei Fächern, die ihm besonders liegen und die ihn besonders 
interessieren. So wählt ein Schüler seine persönliche Fächerkombination. 
 

4.3.1 Die fünf Prüfungsfächer 
Im Kern der persönlichen Fächerkombination stehen die 5 Prüfungsfächer: 
• Ein Prüfungsfach ist ein Fach, in dem sich ein Schüler am Ende seines 13. Schuljahres 

einer Abiturprüfung unterzieht. 
• Jeder Schüler hat fünf Prüfungsfächer P1, P2, P3, P4, P5.   
• Die Prüfungsfächer P1, P2 und P3 werden auf erhöhtem Niveau (abgekürzt: eN) unter-

richtet. Das heißt, der Schüler hat in diesem Fach 5 Stunden Unterricht pro Woche 
und die Inhalte sind umfangreicher und anspruchsvoller. 

• Die Prüfungsfächer P4 und P5 werden auf grundlegendem, d.h. auf „normalem“ Gym-
nasialniveau dreistündig unterrichtet (abgekürzt: gN). 

• Die Prüfungsfächer P1 – P4 werden im Abitur in einer schriftlichen Klausur überprüft, 
im P5-Fach findet eine mündliche Prüfung statt. Die mündliche Prüfung kann durch ei-
ne Präsentationsprüfung ergänzt werden. 

 
Die Prüfungsfächer haben den größten Einfluss auf die Endnote des Abiturs und müssen 
daher mit Bedacht gewählt werden. Dem P1-und dem P2-Fach kommt ein nochmals er-
höhter Stellenwert zu, weil hier die Leistungen während der Q-Phase doppelt gewichtet 
werden. 
Der Unterricht in den Prüfungskursen wird nach Niveaustufen gebildet. Es werden Kurse 
auf erhöhtem und auf grundlegendem Niveau gebildet. Haben z.B. 40 Schüler Englisch auf 
erhöhtem Niveau gewählt, gibt es in diesem Jahrgang 2 Englischkurse auf erhöhtem Ni-
veau. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Schüler sein erhöhtes Fach als P1, P2 oder P3 hat.  
Auf grundlegendem Niveau befinden sich in der Regel P4 und P5 Schüler gemeinsam mit 
Schülern, die das Fach nur als Ergänzungsfach haben. Eine Ausnahme stellt das Fach 
Sport dar, denn in dem 4 stündigen Sport P5 Kurs befinden sich nur Prüfungsschüler. 
 
Die Wahl der Prüfungsfächer ist nicht völlig frei, sondern wird beeinflusst von der Ent-
scheidung für ein bestimmtes Profil, auch Schwerpunkt genannt. 
 

4.3.2 Die Entscheidung für ein Profil bzw. Schwerpunkt 
Das AMG bietet vier Schwerpunkte bzw. Profile an: 

• Sprachliches Profil (A)  
• Musisch-künstlerisches Profil (A)  
• Gesellschaftswissenschaftliches Profil (B)  
• Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil (C) 

  
Sich für ein Profil zu entscheiden, bedeutet, einen Schwerpunkt in einem bestimmten Auf-
gabenfeld zu setzen und gewisse Fächer verbindlich zu belegen. Wer z.B. das sprachliche 
Profil wählt, hat als P1- und P2-Fach entweder zwei fortgeführte Fremdsprachen oder eine 
Fremdsprache und Deutsch. Das sprachliche Profil verpflichtet weiterhin dazu, am Unter-
richt in zwei Fremdsprachen durchgehend teilzunehmen. Wer also als P1 und P2 nur eine 
Fremdsprache hat, muss eine zweite Fremdsprache als Ergänzungsfach belegen. 
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Profile des AMG und zeigt genau, wel-
chen Einfluss die Entscheidung für ein Profil auf die Wahl der P-Fächer hat und welche 
Verpflichtungen durch das Profil entstehen: 

P-Fach St. 

Schwerpunkte (=Profile) am AMG und Möglichkeiten  der P-Fächer 

Sprachliches  
Profil (A) 

Mus.-künst.  
Profil (A) 

Gesellschaftsw. 
Profil (B) 

Naturwissens. 
Profil (C) 

P1 (eN) 5 
Fortgeführte  
Fremdsprache 
(EN, FR, LA) 

Musik  
oder: 
Kunst 

Geschichte Naturwissens. 
(BI, CH, PH) 

P2 (eN) 5 

Fortgeführte FS 
(EN, FR, LA) 
   oder: 
 Deutsch  

Deutsch 
  oder: 
Mathe 

Mathe  
   oder: 
NW (BI, CH,PH) 
   oder 
Deutsch 
    oder 
Fortgeführte FS  
(EN, FR,LA)  

Naturwissens. 
(BI, CH, PH) 
oder: 
Mathe 

P3 (eN) 5 

DE, EN, FR, LA,  
KU, MU 
GE, PO, EK,  
BI, CH, PH, MA 

DE, EN, FR, LA,  
GE, PO, EK,  
BI, CH, PH, MA 

Erdkunde 
oder 
Politik 

DE, EN, FR, LA,  
KU, MU 
GE, PO, EK,  
BI, CH, PH, MA 

P4 (gN) 3 

DE, EN, FR, LA,  
GE, PO, EK, RE 
BI, CH, PH, MA, 
IF 

DE, EN, FR, LA,  
GE, PO, EK, RE 
BI, CH, PH, MA, 
IF 

DE, EN, FR, LA,  
GE, PO, EK, RE 
BI, CH, PH, MA, 
IF 

DE, EN, FR, LA,  
GE, PO, EK, RE 
BI, CH, PH, MA, 
IF 

P5 (gN) 3 

DE, EN, FR, LA,  
DS, GE, PO, EK, 
RE, WN, BI, CH, 
PH, MA, IF, SP 

DE, EN, FR, LA,  
DS, GE, PO, EK, 
RE, WN, BI, CH, 
PH, MA, IF, SP 

DE, EN, FR, LA,  
DS, GE, PO, EK, 
RE, WN, BI, CH, 
PH, MA, IF, SP 

DE, EN, FR, LA,  
DS, GE, PO, EK, 
RE, WN, BI, CH, 
PH, MA, IF, SP 

Profilver-
pflichtung 

2 Fremdspra-
chen 

2 Künste 2 Gesellschaftswis- 
  senschaften 

2 NW oder:  
1 NW und IF 

 
Das tatsächliche Angebot richtet sich neben den Vorgaben des Erlasses nach den Möglich-
keiten der Schule. 
 

4.3.3 Die Bedingungen für die Wahl der Prüfungsfächer 
 
Neben den Vorabfestsetzungen durch die Profilwahl unterliegt die Wahl der P-Fächer ver-
schiedenen weiteren Bedingungen: 

• Unter den fünf P-Fächern müssen zwei der drei Kernfächer Deutsch, Mathe 
oder Fremdsprache sein (2 aus 3-Regel). Nur mit zwei Fremdsprachen kann 
diese Bedingung nicht erfüllt werden. 
❖ Im Jahrgang 11 neu begonnene Fremdsprachen können nicht P1, P2 oder P3 

sein, gelten jedoch bei der Überprüfung der 2 aus 3-Regel als Kernfach. 
• Aus jedem Aufgabenfeld A,B,C muss mindestens ein P-Fach gewählt wer-

den (ABC–Regel) 
• Es können höchstens drei Prüfungsfächer aus einem Aufgabenfeld gewählt werden. 
• Weitere profilspezifische Besonderheiten zu den P-Fächern finden sich unter den 

Hinweisen auf den Wahlbögen im Anhang. 
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• Ein Rechtsanspruch auf ein P-Fach bzw. eine P-Fach-Kombination besteht nicht. 

• Das Fach muss von der Schule als P-Fach angeboten werden. Das AMG bietet z.B. 
Religion nicht als P-Fach auf erhöhtem Niveau an. 

• Eine hinreichend hohe Anzahl von Schülern muss das Fach anwählen. Im Durch-
schnitt sind 15 – 20 Schüler für einen Kurs erforderlich. Der Schulleiter kann Aus-
nahmen zulassen. 

• Es besteht kein Rechtsanspruch auf ein bestimmtes Prüfungsfach bzw. eine be-
stimmte Prüfungsfachkombination. 

 

4.3.4 Die  Ergänzungsfächer 
 
Ein Schüler vervollständigt seine persönliche Fächerkombination durch die Wahl von Er-
gänzungsfächern. Ein Ergänzungsfach, im Schülerjargon auch „Abdeckerfach“ genannt, ist 
ein Fach, das nicht in den Abiturprüfungen geprüft wird, dessen Noten aber dennoch zu 
einem gewissen Anteil in die Berechnung der Gesamtqualifikation mit einfließen. 
 
Durch Anwahl von Ergänzungsfächern muss der Schüler dafür Sorge tragen, dass er den 
Belegverpflichtungen der Abiturverordnung nachkommt. Es ist zu unterscheiden zwischen 
allgemeinen und profilspezifischen Belegungsverpflichtungen. 
Die Tabelle gibt einen Überblick über die zu belegenden Fächer: 
 

Zu belegende Fächer  
zu bele-
gende Hj. Besonderheiten 

Deutsch 4 --- 

Fremdsprache 4 dieselbe Fremdsprache  

Kunst, Musik od. DS 2 dasselbe Fach 

Politik-Wirtschaft 2 entfällt bei EK im gesellschaftsw.  Profil 

Geschichte 2 --- 

Religion oder WerteNormen 2 --- 

Mathematik 4 --- 

Naturwissenschaft 4 dieselbe Naturwissenschaft 

Seminarfach 3  --- 

Sport 4  --- 

   

Zusätzlich zu belegende Fächer in Abhängigkeit vom gewählten Profil 

weitere FS 4 nur im sprachlichen Profil 

Kunst, Musik od. DS 2 nur im mus.-künstl. Profil 

weitere NW od. Inf. 4 nur im naturwissenschaftlichen Profil 

weitere FS, NW od. INF 2 nur im gesellschaftsw. Profil 

 

4.4 Mindest- und Höchststundenzahl, Verteilung der Stunden 

Ein Schüler hat im Durchschnitt 32 Stunden Unterricht in der Woche. Die Stunden vertei-
len sich im Normalfall folgendermaßen auf die 4 Halbjahre. 
 

12.1 12.2 13.1 13.2 ∑ Ø 

a) 34 34 31 29 128 32 

b) 37 37 28 26 28 32 

  



 

 

AMG Die Wahlen zur Qualifikationsphase Seite 16 

Andere Stundenverteilungen bzw. eine höhere Gesamtstundenzahl sind möglich und bei 
gewissen Kombinationen z.T. notwendig.  
 
Bei  der Wahl gibt der Schüler an, ob er eher mit einer hohen Stundenzahl (z.B. 37) be-
ginnen möchte oder nicht. Die Schule versucht die Wünsche so gut es geht zu realisieren. 
 
 
Aufgrund der Höchststundenzahlen ist es für einen Schüler häufig nicht möglich alle Be-
legverpflichtungen, die nur für 2 Hj. bestehen, in Q1 (Jg.12) zu erfüllen. Es gilt daher fol-
gende Vorgehensweise: 

• Naturwissenschaften und Fremdsprachen: Belegung immer in Q1  
• Andere Fächer: Der Schüler gibt seinen Wunsch an (z.B. Religion in Q1, Kunst in 

Q2); Die Schule versucht die Wünsche zu erfüllen, behält sich aber eine andere Auf-
teilung vor. 

4.5 Beispiele für Profilwahlen 

 
Gesellschaftswissenschaftliches Profil 

-- K AF Fach 1.Hj 2.Hj 3.Hj 4.Hj  

P1  B Geschichte 5 5 5 5 P1 nach Maßgabe des Profils 

P2 K A Deutsch 5 5 5 5 P2 freie Wahl im Rahmen der Vorgaben 

P3  B Politik 5 5 5 5 P3 nach Maßgabe des Profils EK o. PO 

P4  C Biologie 3 3 3 3 P4 freie Wahl im Rahmen der Vorgaben 

P5 K A Englisch 3 3 3 3 P5 freie Wahl im Rahmen der Vorgaben 

   Mathe 3 3 3 3 Belegverpflichtung 4 Hj Mathe 

   Religion 3 3 --- --- Belegverpfl. 2 Hj RE/RK o. WN 

   Musik --- --- 3 3 Belegverpfl. 2 Hj MU o. KU o. DS 

   Informatik 3 3 --- --- Belegverpfl. 2 Hj weitere FS o. NW o. IF 

   Seminarf. 2 2 2 --- Belegverpfl. 3 Hj Seminarfach 

   Sport 2 2 2 2 Belegverpfl. 4 Hj. Sport 

   Summe 34 34 31 29  

K = Kernfach;  AF = Aufgabenfeld  

Sprachlicher Schwerpunkt   Sprachlicher Schwerpunkt 

-- K AF Fach 1. 2. 3. 4.   -- K AF Fach 1. 2. 3. 4. 

P1 K A Latein 5 5 5 5   P1 K A Französisch 5 5 5 5 

P2 K A Englisch 5 5 5 5   P2 K A Deutsch 5 5 5 5 

P3  B Erdkunde 5 5 5 5   P3  B Erdkunde 5 5 5 5 

P4  C Biologie 3 3 3 3   P4 K C Mathe 3 3 3 3 

P5 K A Deutsch 3 3 3 3   P5  C Physik 3 3 3 3 

   Mathe 3 3 3 3      Englisch 3 3 3 3 

   Kunst 3 3 --- ---      Kunst --- --- 3 3 

   Religion --- --- 3 3      Geschichte 3 3 --- --- 

   Geschichte --- --- 3 3      WerteNormen 3 3 --- --- 

   Politik 3 3 --- ---      Politik --- --- 3 3 

   Seminarfach 2 2 2 ---      Seminarfach 2 2 2 --- 

   Sport 2 2 2 2      Sport 2 2 2 2 

   Summe: 34 34 34 32      Summe 34 34 34 32 
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Mathematisch-naturwissenschaftlich   Musisch-künstlerisch 

-- K AF Fach 1. 2. 3. 4.   -- K AF Fach 1. 2. 3. 4. 

P1  C Physik 5 5 5 5   P1  A Musik 5 5 5 5 

P2 K C Mathe 5 5 5 5   P2 K C Mathe 5 5 5 5 

P3  B Geschichte 5 5 5 5   P3 K A Deutsch 5 5 5 5 

P4 K A Deutsch 3 3 3 3   P4 K A Franz_Neu 4 4 4 4 

P5  --- Sport 4 4 4 4   P5  B Religion 3 3 3 3 

   Chemie 3 3 3 3      Biologie 3 3 3 3 

   Politik 3 3 --- ---      Kunst --- --- 3 3 

   DS --- --- 3 3      Politik 3 3 --- --- 

   Werte-Normen --- --- 3 3      Geschichte 3 3 --- --- 

   Französisch 3 3 3 3      -----------     

   Politik 3 3 --- ---      Seminarfach 2 2 2 --- 

   Seminarfach 2 2 2 ---      Sport 2 2 2 2 

   Summe: 36 36 33 31      Summe 34 34 31 29 

 

4.6 Die Durchführung der Wahlen 

Basis der Wahlen am AMG sind das Wahlmodul und die Wahlbögen auf der Website unse-
rer Schule. Sie stehen in aktualisierter Form jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres zur 
Verfügung. Mit diesen beiden Instrumenten kann der Schüler Kombinationsmöglichkeiten 
ausprobieren und erhält über das Wahlmodul die Rückmeldung, ob seine Wahl alle Bedin-
gungen erfüllt. 
 
Die endgültige Wahl findet ca. Anfang/Mitte Februar statt. Der Schüler wählt im Computer-
raum der Schule online seine Kombination und gibt zugleich den vollständig ausgefüllten 
und unterschriebenen Wahlbogen ab. Ohne Abgabe eines Wahlbogens ist die Wahl ungül-
tig. Die genauen Termine werden den Schüler rechtzeitig bekanntgegeben. 
 

4.7 Mögliche Änderung des P4 und/oder P5-Faches am Ende der 12 

Die P-Fächer P1, P2 und P3 werden bei den Wahlen zur Q-Phase endgültig für beide 
Schuljahre festgelegt. Im Bereich P4 und P5 können am Ende von Q1 u.U. noch Änderun-
gen vorgenommen werden. 
Beispiel: 
Ein Schüler hat ursprünglich Bio als P4 gewählt, seine Noten im Ergänzungsfach Mathe 
sind aber viel besser. Es wäre daher besser, wenn er Mathe zum P4-Fach machen könnte. 
Die Schule prüft hier sorgfältig, ob auch nach einem Wechsel noch alle Belegungsvoraus-
setzungen erfüllt sind, und versucht Umwahlwünsche zu realisieren, ein Schüler hat aber 
keinen Anspruch auf eine Umwahl. 
Daher sollten auch P4 und P5 Fach gleichsam endgültig gewählt werden in dem Wissen, 
dass ein Wechsel u.U. nicht mehr möglich ist. 
Mögliche Änderungen des P4 und oder P5-Faches finden im zweiten Halbjahr des Jahr-
gangs 12 statt.  
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5 Unterricht in der Qualifikationsphase 

5.1 Anzahl der Klausuren 

Die im Halbjahr erreichte Notenpunktzahl ergibt sich aus den Ergebnissen der Klausuren 
sowie der sonstigen Mitarbeit. Anzahl und Dauer der Klausuren ist für alle Fächer verbind-
lich festgelegt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick: 
 

Anforderungs- 
niveau 

Q1 (Jg. 12) Q2 (Jg. 13) 

Anzahl Anzahl 

eN-Fach (5st.) 3 2 

gN-Fach (3st.) 3(2) 2 

 

5.2 Seminarfach und Facharbeit 

Das zweistündige Seminarfach findet in den Halbjahren 12.1, 12.2 und 13.1 statt. In 13.2 
entfällt es ersatzlos. Das Seminarfach ist kein Schulfach im klassischen Sinne. Im Vorder-
grund stehen fächerübergreifende und fächerverbindende Problemstellungen und die Ein-
übung verschiedener Methoden. Im Rahmen des Seminarfaches fertigt jeder Schüler in 
12.2 oder 13.1 eine Facharbeit an. 
 

5.2.1 Beispiele für Seminarfächer 
 
Die folgenden Beispiele geben eine konkretere Vorstellung von den Inhalten eines Semi-
narfaches: 

• „Zonenkinder“; Kindheit und Jugend in der DDR – eine Dokumentation  
Analyse zeitgenössischer Medien, Interviews mit Zeitzeugen, autobiographische Li-
teratur 

• Gedichtwerkstatt: Von einem Pool von Gedichten ausgehend, die thematisch ver-
bunden sind oder eine Epoche charakterisieren, Analysen erstellen, Gedichte selbst 
produzieren, ausstellen und vortragen 

• Verfilmung von Literatur: Untersuchen von Literaturverfilmungen; Erleichterung des 
Zugangs zu produktionsorientierten Aneignungsformen 

• „Öko-Bauer“ vs. „Gen-Bauer“ Vergleich beider Systeme, Vorteile, Nachteile, Zu-
kunftsaspekte 

• Große Wissenschaftler – Ideen verändern die Welt: Die Wirkung großer wissen-
schaftlicher Entdeckungen und technischer Erfindungen 
 

5.2.2 Die Facharbeit 

5.2.2.1 Organisation der Facharbeit 
Im Regelfall ergibt sich für die Erstellung der Facharbeit folgender Ablauf: 

• Die Facharbeit wird entweder in 12.2 oder in 13.1 geschrieben. 
• Die Schulleitung legt zu Beginn der Q-Phase für beide Halbjahre die Termine der 

 Themenausgabe fest.  
• Die Seminarfachlehrerkraft legt fest, welche Schüler zu welchem Termin schreiben. 
 Ggfs. findet das Losverfahren Anwendung. 
• Die Bearbeitungszeit für die Facharbeit beträgt 30 Schultage (Ferien- und Feiertage 

 zählen nicht mit). 
• Am Tag der Themenausgabe erhält der Schüler von der Seminarfachlehrkraft das  
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Formblatt (Facharbeit – Thema und Erkärungen) mit der Themenformulierung und 
weiteren Hinweisen. Das Thema kann nach der Themenausgabe nicht mehr geän-
dert werden.  

• In der Zeit der Abfassung der Facharbeit findet normaler Seminarfachunterricht  
statt. Die Sitzungen können zur allgemeinen oder individuellen Beratung der Schüler 
genutzt werden. Die Erarbeitung der Facharbeit muss aber außerhalb des Fachun-
terrichts erfolgen.  

• Die Seminarfachlehrkraft legt – in Abhängigkeit vom Seminarfachthema – fest,  
 inwieweit gedruckte Bücher verwendet werden müssen. 
• Die Abgabe der Facharbeit erfolgt bei der Seminarfachlehrkraft, im Regelfall in der 

 Seminarfachsitzung 
• Der Schüler gibt folgende Unterlagen bei der Seminarfachlehrkraft ab: 

✓ ein gedrucktes Exemplar der Facharbeit, gebunden oder geheftet. (Dieses 
ist das Originalexemplar, welches am Ende des Schuljahres in der Schule ar-
chiviert wird.) 

✓ einen digitalen Datenträger (CD/DVD, USB-Stick), beschriftet mit 
✓ Seminarfach, Lehrkraft, Name und Titel der Facharbeit. Der Datenträger ent-

hält jeweils den Text der Facharbeit in digitaler Form in einem üblichen Da-
teiformat (z.B. *.doc, *.rtf, *.odt, *.pdf) sowie die zitierten Internetseiten im 
Originalformat. 

✓ (freiwillig) ein weiteres Exemplar. Dieses unkorrigierte Exemplar steht einer 
schulinternen Öffentlichkeit zur Ausleihe und Einsicht zur Verfügung, wenn 
der Schüler zuvor sein Veröffentlichungseinverständnis erteilt hat.  

• Wird der zuvor festgesetzte Termin der Abgabe nicht eingehalten, wird die Arbeit 
 im Regelfall mit 00 Punkten bewertet. 
• Im Krankheitsfall kann die Bearbeitungszeit verlängert werden. Nur ärztlich attes-

 tierte Tage können als Verlängerungstage beansprucht werden. Die ärztlichen At-
 teste sind zusammen mit einem Antrag auf Verlängerung auf dem Formular Fachar- 

beit – Thema und Erklärungen  am ersten Tag des Schulbesuches nach der Krank-
heit beim Oberstufenkoordinator abzugeben. Die Schulleitung entscheidet über die 
zu gewährende Verlängerung. 

• Der Schüler erhält das korrigierte, mit einem Gutachten versehene Exemplar zur 
 Einsicht für einen befristeten Zeitraum zurück und versieht es mit den notwendigen 
 Unterschriften. 
• Am Ende dieses Zeitraums sammelt der Seminarfachlehrer die korrigierten Arbeiten 

 wieder ein und leitet sie zur Archivierung an das Büro II weiter. 
• Den Mitschülern des Seminarfachkurses stellt der Verfasser der Facharbeit  die In-

 halte, Vorgehensweise, Ergebnisse etc. der Arbeit in einer mediengestützten Präs-
 entation vor. Details zu Terminierung und Gestaltung der Präsentation regelt die  
  Seminarfachlehrkraft.  
• Kann ein Schüler die Präsentation am vereinbarten Termin nicht halten, wird nur bei 

 Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und vorheriger Information der Seminafach-   
     lehrkraft ein neuer Termin angesetzt. Ansonsten wird die Präsentation mit 00  
   Punkten bewertet.  
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5.2.2.2 Formvorschriften für die Facharbeit 
 
Bezüglich der Formvorschriften gelten folgende Vorgaben:  

• Umfang mindestens 12 und höchsten 15 Seiten. Deckblatt, Inhaltsverzeichnis und 
Literaturverzeichnis werden hierbei nicht mitgezählt. 

• Schriftart:  Arial:    Schriftgröße 11 
Times, Calibiri: Schriftgröße 12 

• Zeilenabstand 1,5 Zeilen 

• Ränder: links 2,5 cm, rechts 3,5 cm, Ränder oben / unten 2,5 cm 
• Benutzung von DIN A 4-Blättern, einseitig beschrieben 
• Abgabe in einem Schnellhefter (Lochung, Klemmleiste o.ä) 
• Das Inhaltsverzeichnis enthält Einzelkapitel mit Seitenzahlangaben und Gliede-

rungsziffern. Die Details regelt die Seminarfachlehrkraft. 
• Das Literaturverzeichnis umfasst im Regelfall gedruckte und digitale Quellen. Details 

zu seiner Erstellung und zur Zitierweise in der Arbeit regelt der Seminarfachlehrer. 
• Das Deckblatt kann frei gestaltet werden. Es muss nur folgende Angaben enthalten: 

a)Titel;    b) Verfasser;    c) Seminarfach;    d) Seminarfachlehrkraft;  
e) Schuljahr; e) Abiturjahrgang; f) AMG-Logo 
Auf der Homepage und auf IServ findet sich eine Vorlage für ein Deckblatt. 

• Die zweite Seite stellt das Formular Facharbeit – Thema und Erklärungen dar. 
Es muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben werden. 

• Es folgen Inhaltsverzeichnis, Darstellungsteil, Literaturverzeichnis und ggf. Anhang 

5.2.2.3 Die Bewertung der Facharbeit 
• Die Bewertung der Facharbeit obliegt der Seminarfachlehrkraft.  

• In knappen Randvermerken werden die Vorzüge und Mängel der Facharbeit ge-
kennzeichnet. 

• In einem Textgutachten werden Vorzüge und Mängel dargestellt und eine Note für 
die Facharbeit festgesetzt.  

• Ausgestaltung und Aufbau des Gutachtens obliegen im Detail der Seminarfachlehr-
kraft.  

• Die formale Anlage der Facharbeit fließt zu 25% in die Gesamtnote der Facharbeit 
ein. Hierzu gehören: äußerer Gesamteindruck, Seitenzählung, Rechtschreibung, Zi-
tation, Gliederung, Inhalts- und Literaturverzeichnis. Sollten formale Mängel so gra-
vierend sein, dass das Verständnis des Inhaltes erschwert oder nicht möglich ist, ist 
eine stärkere Gewichtung möglich. 

• Des Weiteren fließen die methodische Durchführung sowie die inhaltliche Bewälti-
gung des Themas zu insgesamt 75% in die Bewertung ein. Die Gewichtung inner-
halb dieser beiden Komponenten setzt die Seminarfachlehrkraft fest. 

5.2.2.4 Die Notengebung im Seminarfach 
• Die Note im Seminarfach setzt sich zusammen aus schriftlichen Leistungen und der 

sonstigen Mitarbeit. 
• In dem Halbjahr, in dem die Facharbeit geschrieben wird, stellt diese die schriftliche 

Leistung dar und geht mit 50% in die Gesamtbewertung ein. 
• In den Halbjahren, in denen die SuS keine Facharbeit schreiben, erbringen sie min-

destens einen Test oder eine sonstige Leistung, die mit 25% in die Seminarfachno-
te des Halbjahres eingeht. 

• Die Präsentation zur Facharbeit wird – losgelöst von der Facharbeit – separat be-
wertet. 

- Sie kann stattfinden entweder in 12.2 oder in 13.1 
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- Die Präsentation muss nicht in dem Halbjahr stattfinden, in dem die Facharbeit 
geschrieben wurde. 

- Die Präsentation geht mit 25% in die Benotung des Halbjahres mit ein, in dem 
sie durchgeführt wurde. 

• Das Halbjahr mit der Facharbeit und ein weiteres Halbjahr müssen in den Block I 
eingebracht werden. Abhängig von den Einbringungsverpflichtungen des Schülers 
kann ggfs. auch das dritte Halbjahr eingebracht werden. 

• Thema und Note der Facharbeit werden unter Bemerkungen auf dem Abiturzeugnis 
eingetragen. Auf dem Halbjahreszeugnis erscheinen sie nicht. 
 

 

5.3 Die Besondere Lernleistung  

An die Stelle der Abiturklausur im vierten Prüfungsfach kann eine Besondere Lernleistung 
(BBL) treten. Die BLL besteht aus einer schriftlichen 30 bis 35 seitigen Hausarbeit und ei-
nem mündlichen Kolloquium. 

5.3.1 Detailregelungen und Anmeldung für die BLL 
Damit der Schüler eine BLL erbringen kann, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sein:  

• Durch die vier anderen Prüfungsfächer (P1,P2,P3 und P5),  muss sichergestellt sein: 
➢ alle drei Aufgabenfelder (A/B/C) sind abgedeckt. 
➢ zwei der Kernfächer Deutsch, Mathe, Fremdsprache sind abgedeckt. 

• Der Schüler führt ein ausführliches Informationsgespräch mit dem Oberstufenkoor-
dinator. 

• Eine Genehmigung der BLL durch den Schulleiter liegt vor. 
 
Im Regelfall wird die BLL in dem Fach erbracht, dessen schriftliche P4-Klausur sie ersetzt. 
Soll die BLL ein Kernfach ersetzen, muss das unbedingt so sein. 
U.U. kann die BLL jedoch auch in einem anderen Fach erbracht werden, nicht jedoch in 
einem Fach, das bereits als erstes, zweites, drittes oder fünftes Prüfungsfach gewählt 
worden ist.  
 
Der Antrag auf Erbringung einer besonderen Lernleistung erfolgt am Ende von Q1 (Jg.12). 
Dazu findet sich ein gesondertes Formular im Anhang. 
 
Nach der Anmeldung kann der Schüler noch jederzeit, spätestens jedoch am letzten Schul-
tag des vierten Halbjahres von der BLL zurücktreten. 

5.3.2 Der schriftliche Teil der BLL 
Der schriftliche Teil besteht aus einer schriftlichen Hausarbeit, die entweder im Rahmen 
des Seminarfaches oder im Rahmen eines vom Land genehmigten Wettbewerbs 
verfasst wird. Folgende Punkte sind zu beachten:  

• Die Hausarbeit muss in Anspruch, Komplexität und Umfang deutlich über die Anfor-
derungen an eine Facharbeit hinausgehen. In der Regel hat sie die Inhalte von 
mindestens zwei Halbjahren zur Grundlage und umfasst 30 bis 35 Seiten. 

• Die Hausarbeit darf keinen Bezug zu einer bereits verfassten Facharbeit haben. 
• Die Hausarbeit wird begleitet von der das Seminarfach unterrichtenden oder – im 

Falle einer Wettbewerbsteilnahme von der den Wettbewerb betreuenden Lehrkraft. 
• Die schriftliche Dokumentation ist spätestens im vierten Schulhalbjahr am letzten 

Unterrichtstag vor der schriftlichen Abiturprüfung beim Oberstufenkoordinator ab-
zugeben.  
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5.3.3 Der mündliche Teil der BLL 
Der mündliche Teil wird nach Art eines Kolloqiums durchgeführt. Das Kolloquium findet an 
den Tagen der mdl. Abiturprüfungen statt. Es dauert 20 bis 30 Minuten und besteht aus 
einer mediengestützten Präsentation der Ergebnisse der Hausarbeit und aus einem dar-
über hinausgehenden Prüfungsgespräch. 
 
Das Ergebnis der BLL wird berechnet nach der Formel: E = (8s + 4m) : 3. 
 
 

5.4  Die Fachpraktische Prüfung 

In Musik auf erhöhtem Niveau kann die schriftliche Abiturprüfung einen praktischen Teil 
enthalten. Dazu gilt im Detail Folgendes: 

• Am Ende von Q1 (Jg. 12) teilt der Schüler mit, ob ggf. in Musik eine Prüfung mit prak-
tischem Teil gewünscht wird. 

• Der Termin der fachpraktischen Prüfung liegt im vierten Schulhalbjahr. Den genauen 
Zeitpunkt setzt die Schulleitung fest. 

• Zur Vorbereitung auf die Prüfung erhält der Prüfling sechs Wochen (30 Werktage) vor 
der fachpraktischen Prüfung die fachpraktische Aufgabenstellung.  

• Die Prüfung dauert in der Regel 30 Minuten dauern. Sie besteht aus einem Wahl- und 
einem Pflichtprogramm.  

• Eine Anmeldung zur fachpraktischen Prüfung ist nicht ohne Rücksprache mit dem zu-
ständigen Musiklehrer und dem Oberstufenkoordinator möglich. 

• Das Ergebnis des fachpraktischen und des schriftlichen Teils gehen im Verhältnis 1:1 
in die Gesamtnote für die Abiturprüfung im Fach Musik ein. 

• Ergänzend erhält der Prüfling Gelegenheit, sich zu seinem Vortrag zu äußern. 
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5.5 Die Einbringung 

Die im Laufe der 4 Semester zusammengetragenen Leistungen stellen den Block I dar. 
Jeder Schüler muss zwischen 32 und 36 Schulhalbjahresergebnissen einbringen. Die mei-
sten ergeben sich aus den Einbringungsverpflichtungen. Die Tabelle gibt einen Überblick: 
 

Fach 
Beleg- 
ung 

Einbring- 
ung 

Besonderheiten 

Deutsch 4 Hj. 4 Hj --- 

Fremdsprache 4 Hj. 4 Hj dieselbe Fremdsprache  

Kunst, Musik od. DS 2 Hj. 2 Hj dasselbe Fach 

Politik-Wirtschaft 2 Hj. 2 Hj 
entfällt bei EK als P3 im gesell-
schaftsw.  Profil 

Geschichte 2 Hj.  2 Hj --- 

Religion oder Philo. 2 Hj.  2 Hj --- 

Mathematik 4 Hj.  4 Hj --- 

Naturwissenschaft 4 Hj.  4 Hj dieselbe Naturwissenschaft 

Seminarfach 3 Hj.  2 Hj Hj. der FA + ein weiteres Hj.  

Sport 4 Hj.  
bis zu 3 möglich. Ab 2 Hj.  mind. 1 Individual-
sportkurs  

Vom Profil abhängige zusätzliche Verpflichtungen 

weitere FS 4 Hj.  4 Hj nur im sprachlichen Profil 

Kunst, Musik, DS 2 Hj.  2 Hj nur im mus.-künstl. Profil 

weitere NW od. Inf. 4 Hj.  4 Hj 
nur im naturwissenschaftlichen 
Profil 

weitere FS, NW od. INF 2 Hj.  2 Hj nur im gesellschaftsw. Profil 

 
Man sieht, dass ein Schüler die Kurse, an denen er teilnimmt fast immer auch einbringen 
muss. Eine Ausnahme stellt das Fach Sport dar. Hier muss ein Schüler in jedem Halbjahr 
an einem Kurs teilnehmen, ist aber nicht verpflichtet, die Ergebnisse einzubringen. Wenn 
er will, darf er bis zu drei Kursen einbringen. Bringt er mehr als einen Kurs ein, muss dar-
unter mindestens eine Individualsportart sein. Mit dem im Anhang befindlichen Formular  
Einbringung und Gesamtqualifikation kann ein Schüler seine individuelle Einbringung be-
rechnen. 

5.6 Die Zulassung zum Abitur 

Damit ein Schüler an den Abiturprüfungen teilnehmen kann, muss er dafür zugelassen 
werden. Für die Zulassung müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:  

• die Punktsumme der in Block I eingebrachen Kurse muss ≥ 200 sein 
• Ein Schüler darf nur eine bestimmte Zahl von Unterkursen, d.h. Kursen die mit 01 

bis 04 Punkten bewertet wurden, haben.  



 

 

AMG Unterricht in der Qualifikationsphase Seite 24 

5.7 Die Unterkursregelungen 

Zu den Unterkursregelungen gibt die folgende Grafik einen Überblick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Schüler, der die Unterkursbedingungen nicht erfüllt, kann nicht mehr zum Abitur zuge-
lassen werden. 

5.8 Rücktrittsmöglichkeiten 

Wenn ein Schüler im Laufe der Q-Phase so viele Unterkurse gesammelt hat, dass er nicht 
mehr zum Abitur zugelassen werden kann, muss er das Jahr wiederholen oder die Schule 
verlassen.  
Es ist auch möglich, freiwillig zurückzutreten, z.B. weil die Leistungen nicht so sind wie 
erwartet, man sich „verwählt“ hat oder absehbar ist, dass die Zulassungsbedingungen rea-
listischerweise nicht mehr geschafft werden können.  
Wiederholung oder freiwilliger Rücktritt sind im Regelfall nur möglich, wenn die Einfüh-
rungsphase nicht wiederholt wurde.  
 
Die Tabelle gibt einen Überblick zu Wiederholungs- und freiwilligen Rücktrittsmöglichkei-
ten: 

 Rücktritt nach Rücktritt in Anmerkungen 

1. Q1.1  (12.1) E1.2 (11.2)  - eine erneute Versetzung ist nicht erforder- 
  lich 
- Wahl eines neuen Profils möglich 

2. Q1.2  (12.2) Q1.1 (12.1) des 
neuen Jahr-
gangs 

- Wahl eines neuen Profils möglich 
- die Fachergebnisse des „alten“ Jahrgangs 
wer- 
  den nicht angerechnet  

3. Q2.1 (13.1) Q1.2 (12.2) des 
neuen Jahr-
gangs 

- Wahl eines neuen Profils nicht möglich! 
- die Ergebnisse der alten Q1.1 (12.1) blei-  
  ben bestehen 
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5.9 Das Abitur 

Hat ein Schüler die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, meldet er sich am Ende des vierten 
Halbjahres zu den Abiturprüfungen an. Er nimmt an vier schriftlichen Prüfungen in den 
Fächern P1 bis P4 und einer mündlichen Prüfung im P5-Fach statt. 
 

5.9.1 Die schriftlichen Prüfungen 
Die Klausuren in den schriftlichen Fächern werden im Rahmen des Zentralbiturs vom Kul-
tusministerium gestellt. Sie finden landesweit an zentral festgesetzten Terminen statt.  
 
Die Dauer der Klausuren ist wie folgt:  
 

---------- Erhöhtes Niveau (5st. Unter-
richt) 

 Grundlegendes Niveau  (3st. o. 4st. Unter-
richt) 

Fach Klausurdauer Auswahlzeit  Klausurdauer Auswahlzeit 

Deutsch 270 min 45 min1  210 min 45 min1 

Mathe 270 min 30 min  225 min 30 min 

Moderne  
Fremd- 
sprachen 

300 min 
Mediation: 
60 
Hörverst:  30 
Schreiben: 
210 

30 min  270 min 
Mediation:60 
Hörv.:      30 
Schreiben:180 
 

30 min 

Sonstige  
Fächer 

270 min 30 min  220 min 30 min 

1 Die längere Auswahlzeit im Fach Deutsch erklärt sich damit, dass die Schüler in Deutsch 
3 Vorschläge erhalten, nicht 2 Vorschläge wie in den übrigen Fächern 
 
 

5.9.2 Die mündliche P5-Prüfung 
Nachdem der Schüler seine 4 Abiturklausuren geschrieben hat, unterzieht er sich im P5-
Fach einer mündlichen Prüfung. Der Termin für die mündlichen Prüfungen wird von der 
Schule festgesetzt. Die Prüfung läuft folgendermaßen ab: 

• Die mdl. Prüfung dauert 20 bis höchstens 30 Minuten. 
• Vor der eigentlichen Prüfung hat der Prüfling ca. 20 bis 25 Minuten Vorbereitungs-

zeit, in der er eine vom Prüfer gestellte Aufgabe bearbeitet. So könnte er z.B. im 
Fach Englisch einen Text erhalten, zu dem er 3 bis 5 Aufgaben bearbeiten muss.  

• Es werden keine schriftlich ausformulierten Antworten erwartet. Es reichen stich-
punktartige Notizen, auf deren Basis der Prüfling in der eigentlichen Prüfung die 
Antworten in freiem Vortrag präsentieren kann. Dieser freie Vortrag umfasst in der 
Regel die Hälfte der Prüfungsdauer.  

• Im zweiten Teil findet ein Prüfungsgespräch statt, in dem der Schüler zu weiteren 
Inhalten der Q-Phase befragt wird. Der Prüfer stellt sicher, dass in der mdl. Prüfung 
insgesamt mindestens Inhalte aus 2 Halbjahren geprüft werden. 

 

5.9.3 Die mündliche P5-Prüfung mit Präsentationsteil 
Auf Verlangen des Prüflings kann die mündliche P5-Prüfung auch um einen Präsentations-
teil erweitert werden. Die Prüfung läuft folgendermaßen ab:  

• Am Ende von Q2 (Jg.12) teilt der Schüler der Schulleitung mit, ob er die P5-Prüfung 
um einen Präsentationsteil erweitern möchte. 
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• Wie „normale“ P5-Prüfungen finden auch P5-Prüfungen mit Präsentationsteil 
z.Zeitpunkt der mündlichen Abiturprüfungen statt. 

• Zwei Wochen vor dem Prüfungstermin erhält der Schüler die Aufgabenstellung. 

• Die Aufgabenstellung muss einen Bezug zu den Inhalten der Q-Phase haben. Sie 
wird von der Lehrkraft des P5-Faches festgesetzt. 

• Eine Woche nach Erhalt der Präsentationsaufgabe gibt der Prüfling eine schriftli-
che Dokumentation, eine Art „kleine Facharbeit“ ab. Sie umfasst 3 Seiten und in-
formiert über Aufbau, Gliederung und Inhalte der Präsentation. Im Anhang finden 
sich ein Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ggf. Ausdrucke verwendeter Mate-
rialien 

• Die Prüfungsaufgabe ist eigenständig zu bearbeiten. Eine Beratung oder Hilfestel-
lung durch Mitglieder des Fachprüfungsausschusse und des Kollegiums ist nicht zu-
lässig. 

• Die P5 – Prüfung beginnt mit dem Präsentationsteil. Der Vortrag ist mediengestützt 
(z.B. Powerpoint) und erfolgt frei sprechend ohne Verwendung von Hilfen (z.B. Kar-
teikarten, Handzettel). Der Präsentationsteil dauert ca. 20 min.  

• Nach der Präsentation folgt ein ca. 20 minütiges Prüfungsgespräch. Es geht von der 
Präsentation aus und geht dann über zu Inhalten aus der Q-Phase. Es nimmt Bezug 
auf mindestens 2 Halbjahre der Q-Phase. 

 
Wer sich mit dem Gedanken trägt eine Präsentation in die P5-Prüfung zu integrieren, sollte 
unbedingt Folgendes beachten: 
 

• Die Präsentation ersetzt nicht die mündliche P5 - Prüfung, sondern erweitert und 
verlängert sie. Das „normale“ Prüfungsgespräch über Inhalte von mindestens 2 
Semestern der Q-Phase bleibt bestehen. 

• Die Vorbereitung der Präsentation und die Erstellung der „kleinen „Facharbeit“ fal-
len genau in die Zeit der schriftlichen Prüfungen.  

• Aufgrund der terminlichen Enge besteht die Gefahr, dass der Prüfling sich zu sehr 
auf die Erstellung der Dokumentation und Präsentation fokussiert und dabei die 
Vorbereitung auf das mündliche Prüfungsgespräch und noch anstehende Klausuren 
vernachlässigt. 
 

5.10 Gesamtqualifikation und Abiturnote 

Die Abiturnote setzt sich aus 2 Blöcken zusammen:  
 

 Punktzahl Block I = die während der Q-Phase erzielten 32 bis 36 Halbjahreser-
gebnisse  (mindestens 200, höchstens 600 Punkte) 

+ Punktzahl Block II = die in den 5 Abiturprüfungen erzielten Ergebnisse in vierfa-
cher Wertung (mindestens 100, höchstens 300 Punkte) 

= Gesamtpunktzahl In Q-Phase und Abiturprüfungen erzielte Punktzahl 
(mindestens 300, höchstens 900 Punkte 

 
Der erreichten Gesamtpunktzahl ist nach einer vom Kultusministerium festgelegten Tabelle 
die Abiturnote zugeordnet. Beispiel:  660 Punkte = Note 2,0 
 
Auf die in Block I zu erfüllenden Bedingungen ist weiter oben schon die Rede gewesen.  
Für den Block II gelten folgende Bedingungen: 
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• Insgesamt müssen in Block II mindestens 100 Punkte bei vierfacher Wertung er-
ziehlt werden:  

• In drei Fächern müssen jeweils 20 Punkte bei vierfacher Wertung erzielt werden. 

Ein Beispiel erklärt den Sachverhalt:  

P-
Fach 

einfache 
Wertung 

vierfache Wertung Anmerkungen 

P1 07P 28  

P2 03P 12 keine 20 Punkte! 

P3 08P 32  

P4 02P  8 keine 20 Punkte! 

P5 05P 20  

 25P 100 Mindestpunktzahl erreicht! 
Abitur bestanden ! 

 
 
Es ist zu beachten, dass – anders als während der Q-Phase – in den Abiturprüfungen in 
der Gewichtung nicht zwischen erhöhtem und grundlegendem bzw. schriftlicher und mdl. 
Prüfung unterschieden wird. Eine Klausur auf grundlegendem Niveau hat das gleiche Ge-
wicht wie eine Klausur auf erhöhtem Niveau, die 20minütige mündliche Prüfung zählt ge-
nauso viel wie die 300minütige Klausur. 
 
Einen Überblick über die Gesamtqualifikation gibt ein Formular im Anhang. 
  

5.11 Mündliche Nachprüfungen in den schriftlichen Fächern 

Dieser Punkt ist noch in Bearbeitung 
 

6 Berufsorientierung und Beratung 

Dieser Punkt wird zur Zeit noch bearbeitet. 

7 Unterrichtsversäumnis und Krankmeldung 

Dieser Punkt wird zur Zeit noch aktualisiert. 
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8 Fachhochschulreife 

8.1 Definition 

Die Fachhochschulreife (kurz FHR) stellt einen Abschluss dar, der zum Studium an vielen 
Fachhochschulen und Gesamthochschulen berechtigt. Die FHR besteht aus zwei Kompo-
nenten, einem schulischen Teil und einem berufsbezogenen Teil, der außerhalb der 
Schule absolviert wird. 
Den schulischen Teil der FHR erwirbt, wer in zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Halb-
jahren der Q-Phase bestimmte Leistungen erbracht hat (z.B. 12.1+12.2 oder 12.2 + 13.1.) 
Der schulische Teil kann also frühestens am Ende der 12 erreicht werden.  
 

8.2 Der schulische Teil der FHR 

Zum Erwerb des schulischen Teils der FHR müssen folgende Bedingungen erfüllt sein. In 
zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Halbjahren (s. oben) müssen 15 Schulhalbjahres-
ergebnisse (SHE) eingebracht werden. Die Tabelle gibt einen Überblick: 
 

Bereich Fach Noten Wertung Punktzahl  

Ber. I P1-Fach 
 

2 SHE 2fach a) 4 Noten in zweifacher 
Wertung mindestens 40 
Punkte  P2-Fach 

 
2 SHE 2fach 

Ber. II P3-Fach 
 

2 SHE 1fach a) 11 Noten in einfacher 
Wertung mindestens 55 
Punkte Alle anderen Fächer 

 
9 SHE 1fach 

 SHE = Schulhalbjahresergebnisse 
 
Unter den Noten aller Bereiche müssen vertreten sein:  
2 SHE in Deutsch 
2 SHE in derselben Fremdsprache 
2 SHE in Mathematik 
2 SHE in derselben Naturwissenschaft 
2 SHE in Geschichte oder einem anderen Fach aus Aufgabenfeld B, das Prü-
fungsfach ist. 
Je Fach dürfen höchstens 2 Noten eingebracht werden.  
Kein eingebrachter Kurs darf mit 00 Punkten bewertet sein. 
In den Bereichen I und II sind ingesamt höchstens 4 Unterkurse erlaubt, 
davon höchstens 2 aus dem Bereich I (P1 und P2) 

Summe Ber I + Ber II ≥ 95 

 
Ein Formular auf der Website gibt die Möglichkeit selbst zu prüfen, inwieweit die Ergebnis-
se ausreichen. Es ersetzt jedoch nicht die Beratung durch den Oberstufenkoordinator.  
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8.3 Berufsbezogener Teil der FHR 

Der Erwerb der Fachhochschulreife richtet sich nach § 1 Abs. 3 der Verordnung über die 
Abschlüsse in der gymnasialen Oberstufe, im Fachgymnasium, im Abendgymnasium und 
im Kolleg (AVOGOBAK). 
Danach wird der berufsbezogene Teil der Fachhochschulreife ordnungsgemäß abgeleistet: 

a) durch eine erfolgreich abgeschlossene, durch Bundes- oder Landesrecht geregelte 
Berufsausbildung 
oder 

b) durch ein mindestens einjähriges gelenktes berufsbezogenes Praktikum 
oder  

c) durch Ableistung eines einjährigen sozialen oder ökologischen Jahres, eines einjäh-
rigen Wehr- oder Zivildienstes oder eines einjährigen Bundesfreiwilligendienstes. 

8.3.1 Das berufsbezogene Praktikum 

Für den berufsbezogenen Teil gelten besondere Vorschriften. Der berufsbezogene Teil 
ist ordnungsgemäß abgeleistet, wenn er  folgende Kriterien vollständig erfüllt: 

a) Er muss mindestens einjährig sein.  
b) Er muss in Vollzeit durchgeführt werden. 
c) Er muss auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen abgeleistet werden. 
d) Er muss einen umfassenden Überblick über betriebliche Abläufe vermitteln. 
e) Er muss einen umfassenden Überblick über Inhalte einer entsprechenden Berufs-

ausbildung vermitteln. 
 
Folgende weitere Hinweise sind zu beachten: 

• Es empfiehlt sich, ein gelenktes Praktikum nach einem geregelten Praktikumsplan 
abzuleisten.  

• Als Praktikumsbetriebe eignen sich grundsätzlich alle Unternehmen, Betriebe oder 
Einrichtungen, die selbst ausbilden oder die Möglichkeit dazu haben.  

• Das Praktikum kann in Niedersachsen, anderen Bundesländern oder im Ausland ab-
geleistet werden. 

• Das Praktikum muss nicht in einem Betrieb oder einer Einrichtung abgeleistet wer-
den; es kann sich auf Grund der vorstehend angegebenen Kriterien sogar die Not-
wendigkeit ergeben, den Praktikumsbetrieb zu wechseln. Da aber auch Erfahrungen 
aus dem Sozialgefüge eines Betriebs gesammelt werden sollen, ist höchstens ein 
zweimaliger Wechsel des Praktikumsbetriebs sinnvoll. 

• Praktika im Ausland sind ausdrücklich erwünscht. 

• Eine nicht abgeschlossene Berufsausbildung wird auf das Praktikum im Umfang ih-
rer Gleichwertigkeit angerechnet. In einem freiwilligen sozialen oder ökologischen 
Jahr, einem Bundesfreiwilligendienst oder im freiwilligen Wehrdienst abgeleistete 
Zeiten von weniger als einem Jahr werden auf die Dauer des Praktikums im Umfang 
ihrer Gleichwertigkeit angerechnet. Über die Anrechnung entscheidet die Schule. 

• Es ist sinnvoll, sich bereits frühzeitig bei der später angestrebten Fachhochschule 
über deren Praktikumsbedingungen zu erkundigen. Viele Fachhochschulen verlan-
gen vor Beginn des Studiums den Nachweis sehr dezidierter Praktikumsleistungen, 
die ggf. in das Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife integriert werden 
können.  

• Wichtig für Versicherungspflicht und Kindergeld: Da das Praktikum nach Beendi-
gung eines Bildungsgangs geleistet wird, haben die Praktikanten keinen Schülersta-
tus. 
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8.4 FHR – Antragstellung und Zeugniserstellung 

Zum Erwerb der FHR gilt am AMG folgende Vorgehensweise: 
a) Mit der Abmeldung von der Schule teilt der Schüler mit, ob er bei gegebenen Lei-

stungen den schulischen Teil der FHR bescheinigt haben möchte. 
b) In einem Beratungsgespräch informiert der Oberstufenkoordinator über die Mög-

lichkeiten und Bedingungen des berufsbezogenen Teiles. Der Schüler bestätigt 
durch seine Unterschrift die Kenntnisnahme der Informationen. An seinem letzten 
Schultag erhält der Schüler die Bescheinigung über den schulischen Teil der FHR. 

c) Nach Beendigung des praktischen Teils beantragt der Schüler formlos (Telefon, 
Email, Brief), die Ausstellung des Zeugnisses über die volle Fachhochschulreife. 

d) Als Nachweis über den praktischen Teil der FHR legt der Schüler das vollständig 
ausgefüllte Formular Bescheinigung über den praktischen Teil zum Erwerb der 
Fachhochschulreife vor, auf Wunsch des Arbeitsgebers oder Praktikanten ergänzt 
um weitere Unterlagen.   



 

 

 


